
     
 

Anmeldung zum Mittagessen 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte,  

 

aufgrund der gestiegenen Kosten, insbesondere für Lebensmittel, sind die Elternbeiträge für 

das Mittagessen entsprechen anzupassen. Die Elternbeiträge sollen die Kosten für das 

Mittagessen kompensieren. Dem Träger ist es wichtig, dass weiterhin ein gesundes und selbst 

zubereitetes Essen angeboten wird.  

Der Zweckverband der 12 Gemeinden hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 eine 

entsprechende Satzung erlassen, die zum 01.09.2023 in Kraft tritt.  

 

Die Satzung ist der Anmeldung beigefügt.  

 

 

Das Mittagessen 
 
Für die Teilnahme am Mittagessen wird eine Pauschale erhoben, die wie folgt, in 3 Varianten 
angeboten wird.   
 
Bitte entscheiden Sie sich für eine der genannten Varianten:  
 

Varianten Anzahl der wöchentlichen 
Mittagessen 

monatliche 
Pauschale € 

Teilnahme 

1 3-mal Mittagessen  30,00 ☐ 

2 5-mal Mittagessen  50,00 ☐ 

3 keine Teilnahme  0,00 ☐ 

 
Die Anmeldung ist verbindlich für das gesamte KiTa-Jahr. Eine Änderung der Variante ist nur 
bei wichtigen Gründen und mit Rücksprache der KiTa-Leitung möglich.  
 
Ab einer zusammenhängenden Fehlzeit von 14 Tagen (Krankheit, urlaubsbedingter 
Abwesenheit) kann ein anteiliger Betrag nach Rücksprache mit der KiTa-Leitung erstattet 
werden. Diese Erstattung erfolgt nach Ende des KiTa-Jahres.  
 
 
 
 
 



     
Allgemeine Verpflegung  
 
Für die allgemeine Verpflegung ist ein Kostenbeitrag von monatlich 6,00 € zu zahlen.  
Dieser Beitrag beinhaltet das tägliche Getränkeangebot, den Nachmittagssnack sowie das 
monatliche Frühstückbuffet. Des Weiteren werden davon die Knabbereien und Getränke für 
Elternabende zur Verfügung gestellt.  
 
Der Kostenbeitrag ist auch während der Schließtage der KiTa zu entrichten. Dies bedeutet, 
dass der Beitrag für das ganze Jahr zu zahlen ist (jährlich 72,00 €).  
 
 

Fälligkeit  
 
Der Einzug der Beiträge erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung Thalfang am 
Erbeskopf zum 15. des laufenden Monats im Voraus durch die Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats für SEPA-Basislastschriften (s. Vordruck). Sollte das Einzugsdatum für 
SEPA-Lastschriften auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen, wird das Geld am 
darauffolgenden Arbeitstag eingezogen. Anfallende Rücklastschriftgebühren aufgrund 
fehlender Deckung Ihres Bankkontos gehen zu Ihren Lasten.  
 
 
 
______________________     ___________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 

 
 
 
Name des Kindes: _________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes: _________________________________________ 
 
Name des Sorgeberechtigten: _________________________________________ 
 
Adresse des Sorgeberechtigten: _________________________________________ 
 

 

 

 

 

Für die Abrechnung der Elternbeiträge ist die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf zuständig. 

  

Frau Angelina Klein, angelina.klein@rathaus-thalfang.de, 06504/9140116 

Frau Beate Kimmling, beate.kimmling@rathaus-thalfang.de, 06504/9140123  
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